
Hinweisblatt zu den Informationspflichten
gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

Der behördliche Datenschutzbeauftragte und dessen Kontaktdaten sind:

Verantwortliche Organisationseinheit für die Datenverarbeitung und deren Anschrift ist:
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Landeshauptstadt Dresden

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient folgendem Zweck:

Aufgrund der Verarbeitung personenbezogener Daten teilt der Verantwortliche zum Zeitpunkt der Datenerhebung der
betroffenenen Person die nachstehenden Informationen mit.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist:

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist

Werden die Daten nicht bereitgestellt sind die Folgen:

gesetzlich vorgeschrieben

vertraglich vorgeschrieben/für einen Vertragschluss erforderlich

Der Verantwortliche beabsichtigt, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten,
als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden: ja nein
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Die Daten werden für folgende Dauer gespeichert:

Falls die Angabe einer konkreten Dauer nicht möglich ist, gelten folgende Kriterien für die Festlegung dieser Dauer:

Widerruf, wenn die Verarbeitung der Daten auf einer Einwilligung beruht. Die Verarbeitung der Daten bleibt bis zum
Zeitpunkt des Widerrufs rechtmäßig.

Stand:

Auskunft nach Artikel 15 EU-DSGVO.

Berichtigung fehlerhafter Daten nach Artikel 16 EU-DSGVO.

Löschung bzw. Vergessenwerden nach Artikel 17 EU-DSGVO.
Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 EU-DSGVO.

Beschwerde gegen die Verarbeitung nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d EU-DSGVO bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde zu erheben.

§

§

§

§

§

Gegenüber dem Verantwortlichen hat die betroffene Person, die ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung
stellt, das Recht auf

Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Artikel 21 EU-DSGVO.§

Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 EU-DSGVO, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht und mithilfe
automatisierter Verfahren erfolgt.

§

Gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde hat die betroffene Person, die ihre personenbezogenen Daten zur
Verfügung stellt, das Recht auf

§

Falls die personenbezogenen Daten übermittelt werden, dann an folgende Empfänger (bzw. Empfängerkategorie):

Die personenbezogenen Daten werden übermittelt: ja nein

Gegebenenfalls werden die personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt: ja nein

Falls die personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden,
dann an folgende Empfänger:

Falls die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, stammen diese aus folgender
Quelle (Artikel 14 EU-DSGVO):

Die Quelle ist öffentlich zugänglich: ja nein


	amt: Sozialamt
	abteilung: Abteilung Soziale Leistungen
	sachgebiet: SG Hilfe in Einrichtungen/Ausgleichsleistung
	oe2: Landeshauptstadt Dresden, Sozialamt, Postfach 12 00 20. 01001 Dresden
sozialamt@dresden.de
	dsbeauftr1: Landeshauptstadt Dresden, Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden
	dsbeauftr2: datenschutzbeauftragter@dresden.de
	zweck: Gewährung von Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG)
	zweckkreuz: n
	Pg1_Obj10: Yes
	Pg1_Obj11: Off
	folgen: Aufklärung des Sachverhaltes wird erschwert, was zur Folge haben kann, dass sich die Gewährung der Ausgleichsleistung verzögert bzw. abgelehnt wird.
	grundlage: Mitwirkungspflicht gemäß §§ 60 ff Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil - (SGB I), Schutz der Sozialdaten gemäß §§ 67 ff Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - (SGB X)
	datenuebermitt: n
	daten12: 
	drittland: n
	daten13: 
	quelle: - Sozialleistungsträger (z. B. Krankenkasse, Arbeitsamt, Jobcenter, Rentenversicherungsträger)
- Landesdirektion Sachsen, SG Rehabilitation/Entschädigung
	quellekreuz: n
	dauer: 
	kriterien: Bis zum Ende der Bearbeitung bzw. Beendigung des Bezuges von Sozialleistungen. Dabei werden die Vorschriften und Fristen zur Archivierung beachtet. Wenn die Archivierungsfristen abgelaufen sind, werden die Daten nach den Fristen gemäß Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) bzw. Sozialgesetzbuch Verwaltungsverfahren (SGB X) gelöscht.
	stand: 12.05.2020


